
 

 

Geflüchtete Menschen mit Aufenthaltsstatus, die erwerbsfähig sind, wechseln in die 

Zuständigkeit des Kommunalen Job Centers.  

Für geflüchtete Menschen mit Aufenthaltsstatus, die nicht erwerbsfähig sind, ist der 

Fachdienst Soziales zuständig. 

Die Übersicht zeigt die Unterschiede auf: 

 

 

f 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Broschüre „Sozialhilfe und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbminderung“, Stand: Juni 2018 

 

Leistungen zur Bestreitung des Lebensunterhaltes bei Hilfebedürftigkeit  

wenn… 

erwerbsfähig nicht erwerbsfähig… 

Erwerbsfähig von 

mindestens 3 Stunden / 

täglich 

Grundsicherung für 

Arbeitssuchende 

Arbeitslosengeld II 

Sozialgeld 

SGB II 

da weniger als 3 Stunden / täglich… 

vorübergehend

  

dauerhaft 

aus Alters- 

gründen 

Sozialhilfe 

Hilfe zum 

Lebensunterhalt 

Grundsicherung im Alter und bei 

Erwerbsminderung 

SGB XII (Hilfe zum 

Lebensunterhalt) 

SGB XII (Grundsicherung im Alter 

und bei Erwerbsminderung) 


